Sitzung der Arbeitsgruppe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Am 28.07.2009
Notfallorganisation gilt gleichermaßen für Diakonie und Verfasste Kirche
Notfallpläne müssen erstellt werden, sie beinhalten Alarmplan und Evakuierungspläne (Flucht- und Rettungsplan)

· Unterweisung der Beschäftigten über die Inhalte des Alarmplans, des Flucht- und Rettungsplans sowie über die Brandschutzordnung, verantwortlich hierfür ist der Dienstgeber, dieser wiederum kann delegieren.

· Kennzeichnung der Orte, an denen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ist

· Brandschutzhelfer benennen, empfohlen werden mindestens 5 % Brandschutzhelfer, erforderlich ist jedoch mindestens 1 Brandschutzhelfer je Organisationseinheit.

· Brandschutzhelfer ausbilden lassen, entweder bei BG`s oder Feuerwehren, Fortbildungserfordernis alle 3 bis 5 Jahre.

· Feuerlöscher in gleicher Bauart (da gleiche Handhabung) anschaffen
· Anzahl der Feuerlöscher im Verhältnis zur Brandgefährdung (siehe Brandklassentabellen der BG`s) und Einrichtungsgröße anschaffen. 

· Anbringen der Feuerlöscher zentral in max. 25 Meter Entfernung von jedem Arbeitsplatz, gut sichtbar und frei zugänglich in erreichbarer Höhe. Standorte kennzeichnen.

· Fluchtwege frei und zugänglich halten

· Prüfzeiten der Feuerlöscher überwachen (Wartungsvertrag); festlegen, wer sich um die Feuerlöscher zu kümmern hat.
· Unterweisung der Mitarbeitenden im Umgang mit den Feuerlöschern, den Umgang einüben. Löschübungen veranstalten (kann mit Feuerlöschern passieren, der unmittelbar vor der Neubefüllung steht) kann mit Hilfe der Feuerwehr durchgeführt werden.

Dienstgeber haben Verkehrssicherungspflicht für alle Räume, in denen (auch ehrenamtlich) Mitarbeitende beschäftigt sind, auch in angemieteten Räumen! Sicherheit geht vor dem optischen Erscheinungsbild von Räumen, auch in Kirchen müssen Sicherheitsbestimmungen wie z. B. Fluchtpläne, Kennzeichnung der Feuerlöscherstandorte eingehalten werden.
· Alarmpläne müssen gleichermaßen für Einrichtungen der Verfassten Kirche und der Diakonie erstellt werden.
· Im Alarmplan muss geklärt werden, welche Personen in welcher Reihenfolge zu informieren sind. 

· Einheitliche Nummer für die Rettungsstelle 112
· Mitarbeitende müssen z. B. Telefonkette lt. Liste abtelefonieren, damit verbindlich die Rettungskette eingeleitet wird. 
· Die Liste ist vom Dienstvorgesetzten – evt. in Zusammenarbeit mit dem Arbeitssicherheitsausschuss zu erstellen. Die namentlich benannten müssen Aufgaben zur Einleitung der Evakuierung oder sonstiger Rettungsaktionen (z.B. Ersthelfer bei vermutetem Herzinfarkt) ergreifen, mögliche Personen könnten Abteilungsleiter, Sicherheitsbeauftragte oder Ersthelfer sein. 
· Flucht- und Rettungsplan so gestalten, dass alle, die sich im Gebäude aufhalten, ihn schnell und direkt sehen und verstehen können (Muster bei den BG`s erhältlich); Aushang an allen wichtigen Orientierungspunkten der Verkehrswege
· Fluchtwege und Notausgänge kennzeichnen, stets freihalten (z. B. keine Kinderwägen oder Stühle in den Gängen aufstellen)
· Löschübungen veranstalten (kann mit Feuerlöschern passieren, der unmittelbar vor der Neubefüllung steht) kann mit Hilfe der Feuerwehr durchgeführt werden, einerseits in der Mitarbeiterschaft.

· Notfallplan mit allen wichtigen Telefonnummern Notruf, Ersthelfer, Durchgangsarzt, BG-Nr, am Telefon anbringen

· Regelmäßige Unterweisung für den Brandfall: 
Ruhe und Umsicht bewahren
Bei Anruf der Rettungsstelle müssen folgende Kriterien beachtet werden:
Wer (ruft an) Wo (ist etwas passiert) Was (ist passiert) Welche Art (von Notfall) Wie viele (Beteiligte) Was wurde bereits unternommen, Rückfragen bzw. Anweisungen abwarten.
· Gebäude evakuieren (siehe Flucht- und Rettungsplan). Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, mitnehmen. Keine Aufzüge benutzen, Aufzüge diesbezüglich kennzeichnen.

· Sammelstelle festlegen, an welcher sich die Mitarbeitenden im Notfall sammeln müssen (nur so kann festgestellt werden, ob alle Personen aus dem Gebäude raus gekommen sind); Sammelstelle muss für diesen Zweck gekennzeichnet und freigehalten werden
· Im Brandfall (wenn keine Gefahr für die eigene Gesundheit und die Anderer besteht) Türen und Fenster schließen um Luftzufuhr zu unterbinden. 
· Löschversuche nur dann unternehmen, wenn keine Gefahr für die eigene Gesundheit und die Anderer besteht. Im Zweifelsfall hat Personenschutz sprich Eigenschutz immer Vorrang.
Erste Hilfe – Organisation

· Ersthelfer in ausreichender Zahl benennen und ausbilden lassen, Anzahl richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten in der Dienststelle und der Betriebsart.
Bei unter 20 Beschäftigten ist 1 Ersthelfer erforderlich
bei mehr als 20 Beschäftigten in Verwaltungs- und Handelsbetrieben mindestens 5 % der Beschäftigten; in sonstigen Betrieben 10 %.
Die Lehrgangsgebühren übernehmen die Berufsgenossenschaften; Entgeltfortzahlung und Fahrtkosten sind von den Dienststellen zu bezahlen. Ersthelferausbildung über Rotes Kreuz oder Johanniter möglich. Unterscheidet sich vom Erste Hilfe Kurs (für  z. B. Führerschein bzw. KiTA). Der Kurs umfasst 2 X 8 Stunden und muss alle 2 Jahre aufgefrischt werden.
· Verbandskasten je nach Anzahl der Beschäftigten einer Organisationseinheit: is 50 MA, Verbandskasten nach DIN Nr: 13 157, bei mehr als 50 MA nach Verbandskasten nach DIN Nr: 13 169 anschaffen; alle 2 Jahre muss der Inhalt komplett ausgetauscht oder ein neuer Verbandskasten angeschafft werden. 
· Verbandsbuch anschaffen, jede noch so kleine Verletzung muss mit Datum, Art der Verletzung eingetragen und von einer weiteren Person aus versicherungsrechtlichen Gründen gegengezeichnet werden. Auch kleinste Verletzungen können z. B. Blutvergiftung sowie den Verlust von Gliedmaßen nach sich ziehen und somit den Leistungsfall der BG auslösen. Die Verbandsbücher können bei den Berufsgenossenschaften kostenlos angefordert werden. Aufbewahrungsfrist für die Verbandsbücher: 5 Jahre
· Wenn Arbeitnehmer aufgrund einer Verletzung länger als 3 Tage krank ist, dann erfolgt Meldung an die BG; MAV muss diese Meldung mit unterschreiben. Arbeitnehmer muss dann vom Durchgangsarzt weiter versorgt werden, der wiederum verweist weiter an berufsgenossenschaftliche Unfallkliniken.
· Kennzeichnung der Aufbewahrungsorte aller Erste-Hilfe-Einrichtungen, Materialien und Geräte.
· Erste-Hilfe-Plan für alle gut sichtbar aufhängen, mit allen wichtigen Telefonnummern: Ersthelfer, Notruf, Durchgangsarzt, BG-Nr.

· Unterweisung für die Erste Hilfe: 
· Ruhe und Umsicht bewahren

· Wer ist Ersthelfer

· Wo befindet sich das Erste-Hilfe-Material

· Wo und wie kann ein Notruf abgesetzt werden

· Wie werden Rettungseinheiten zum Verletzten geleitet

· Wem ist ein Unfall zu melden

· Wie wird die Erste Hilfe dokumentiert

· Welche Ärzte sind nach einem Unfall aufzusuchen

· Ersthelfer anrufen: Wer (ruft an) Wo (ist etwas passiert) Was (ist passiert) Welche Art (von Verletzung)

· Wenn ersichtlich, dass Ersthelfer nicht genügt, Notarzt anrufen: Wer (ruft an) Wo (ist etwas passiert) Was (ist passiert) Welche Art (von Verletzung)

· MA immer wieder auf die Dringlichkeit der Einträge in das Verbandbuch hinweisen

· Nachbereitung bzw. Auswertung bei größeren Verletzungen in Gesprächen, (Aufgabe der SIFA)

Anmerkung: Über das Initiativrecht können alle o.g. Punkte der Dienststellenleitung schriftlich vorgeschlagen werden; diese hat innerhalb eines Monats hierzu schriftlich Stellung zu nehmen; eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. Antwortet die Dienststelle nicht innerhalb eines Monats, kann das Kirchengericht angerufen werden. Bei einer schriftlich begründeten Ablehnung wäre zu prüfen, ob die vorgeschlagene Maßnahme eine Maßnahme zur Verhütung von Unfällen oder gesundheitlichen Gefahren – gemäß MVG, § 40.b - darstellt. Wenn dies der Fall ist, kann eine Erörterung zur Ablehnung verlangt werden, kommt bei der Erörterung keine Einigung zustande, kann die MAV das Kirchengericht ebenfalls anrufen. 
In der nächsten Sitzung, die am 12. Januar 2010 in Freiburg stattfinden wird, wollen wir uns hauptsächlich mit folgenden Inhalten befassen:

Informationen zu Begehungen

Gefährdungsbeurteilungen auch vor dem Hintergrund zunehmender Burn-out-Erkrankungen

BEM = Betriebliches Eingliederungsmanagement

Alle, die an der Arbeitsgruppe teilnehmen wollen, sind herzlich dazu eingeladen, bitte eine kurze Information an Kutzner@ga-baden.de, damit wir genügend Getränke bereitstellen können.

